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Bekanntmachung der Neufassung 
der Satzung für Studienangelegenheiten (SfS)

Präambel

Aufgrund von § 9 Abs. 1 Nr. 4 Teilgrundordnung (Erprobungs-
modell) vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr. 24/1998
und Nr. 26/2002) hat der Akademische Senat der Freien
Universität Berlin am 26. Mai 2004 die Vierte Satzung und am
07. Juli 2004 die Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung für
Studienangelegenheiten (SfS) vom 19. Januar 1994 (FU-
Mitteilungen Nr. 13/1994) erlassen*). In Erfüllung des
Auftrages des Akademischen Senats an das Präsidium wird
hiermit der Wortlaut der Neufassung der Satzung für
Studienangelegenheiten (SfS) unter Berücksichtigung der
Vierten und Fünften Änderungssatzung bekannt gemacht: 

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines
§ 2 Rechte und Pflichten
§ 3 Zulassung und Immatrikulation
§ 4 Verfahren der Zulassung und Immatrikulation
§ 4a Zulassung,  Immatrikulation und Registrierung in   

Bachelorstudiengängen
§ 5 Zulassung und Immatrikulation ausländischer und staa

tenloser Studienbewerber und Studienbewerberinnen
§ 6 Vorläufige Immatrikulation
§ 7 Teilzeitstudium
§ 8 Aufbaustudium
§ 9 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen
§ 10 Ankündigung von Lehrveranstaltungen
§ 11 Nachweise über Teilnahme an Lehrveranstaltungen 

sowie zu Studien- und Prüfungleistungen
§ 12 Beschränkung des Zugangs zu Lehrveranstaltungen
§ 13 Rückmeldung
§ 14 Beurlaubung
§ 15 Wechsel des Studienganges oder Teilstudienganges
§ 16 Hochschulwechsel und Studienplatztausch
§ 17 Exmatrikulation
§ 18 Nebenhörer und Nebenhörerinnen
§ 19 Gasthörer und Gasthörerinnen
§ 20 Bekanntmachung von Fristen
§ 21 Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

§ 1 
Geltungsbereich, Allgemeines

(1) Die Satzung regelt in Ausführung des Berliner
Hochschulgesetzes und des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes Verwaltungsverfahren sowie Rechte und
Pflichten für Studenten und Studentinnen, Nebenhörer
und Nebenhörerinnen, Gasthörer und Gasthörerinnen der
Freien Universität Berlin. Daneben gelten weitere
Satzungsbestimmungen des Konzils, des Akademischen
Senats sowie Studien- und Prüfungsordnungen der

Fachbereiche und Zentralinstitute für einzelne Studien-
gänge und Teilstudiengänge.

(2) Soweit in Angelegenheiten dieser Satzung nichts anderes
festgelegt ist, entscheidet für die Freie Universität Berlin
der Präsident oder die Präsidentin. Er oder sie kann
Einzelheiten in Verwaltungsrichtlinien festlegen.

§ 2 
Rechte und Pflichten

(1) Studenten und Studentinnen haben das Recht, Einrichtun-
gen der Freien Universität Berlin nach den Vorschriften
dieser Satzung und den sonst dafür geltenden Vorschriften
zu benutzen. Dazu gehört insbesondere das Recht,
Lehrveranstaltungen im gesamten Bereich der Freien
Universität Berlin zu besuchen, Nachweise über Studien-
leistungen zu erhalten und Prüfungen abzulegen. § 12
bleibt unberührt.

(2) Studenten und Studentinnen sind verpflichtet, ihr Studium
unverzüglich nach der Immatrikulation aufzunehmen und
an den für ihren Studiengang geltenden Studien- und
Prüfungsordnungen zu orientieren.

(3) Studenten und Studentinnen sind verpflichtet, an gesetz-
lich bestimmten besonderen Prüfungsberatungen teilzu-
nehmen. Näheres regelt die für den jeweiligen Studien-
gang geltende Prüfungs- oder Studienordnung oder,
soweit dort keine abweichenden Festlegungen getroffen
sind, § 13.

(4) Studienbewerber, Studienbewerberinnen, Studenten,
Studentinnen, Prüfungskandidaten und Prüfungskandi-
datinnen sind nach den einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften und Satzungsbestimmungen verpflichtet,
personenbezogene Daten zum Hochschulzugang, zum
Studium, zum Studienverlauf und zu Prüfungen der
Freien Universität Berlin für Verwaltungszwecke anzuge-
ben.

§ 3 
Zulassung und Immatrikulation

(1) Soweit für Studiengänge und Teilstudiengänge Zulas-
sungsbeschränkungen festgelegt sind, richtet sich das
Zulassungsverfahren nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen sowie nach der Zulassungsordnung der Freien Uni-
versität Berlin in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Mit der Immatrikulation wird der Studienbewerber oder
die Studienbewerberin Student oder Studentin und damit
Mitglied der Freien Universität Berlin. Innerhalb der
Universität ist er oder sie dem für seinen oder ihren
Studiengang zuständigen Fachbereich oder Zentralinstitut
zugeordnet. Der Student oder die Studentin muss bei der
Immatrikulation angeben, in welcher wissenschaftlichen
Einrichtung dieses Fachbereichs er oder sie das Wahl-
recht zum Institutsrat ausüben will. Sofern die
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Ausbildung in einem Studiengang oder Teilstudiengang
nur in einer wissenschaftlichen Einrichtung stattfindet,
kann das Wahlrecht  nur in dieser ausgeübt werden.

(3) Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind zu
immatrikulieren, wenn sie

1. die gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen und
gegebenenfalls zusätzliche Eignungs- und  Quali-
fikationsvoraussetzungen gemäß Satzung im ge-
wählten Studiengang oder in den  gewählten Teil-
studiengängen erfüllen;

2. für den gewählten Studiengang oder für die gewähl-
ten Teilstudiengänge gemäß Abs. 1  zugelassen wor-
den sind;

3. erklären, dass sie an keiner anderen Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes im gleichen
Studiengang oder den gleichen Teilstudiengängen
immatrikuliert sind; ausgenommen bleibt ein ent-
sprechendes Fernstudium;

4. erklären, dass sie an keiner Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes in dem  glei-
chen Studiengang oder den gleichen Teilstudien-
gängen vorgeschriebene Leistungsnachweise end-
gültig nicht erbracht oder vorgeschriebene Prüfun-
gen endgültig nicht bestanden haben;

5. entsprechend den einschlägigen gesetzlichen
Regelungen nachweisen, dass sie  krankenversichert
sind;

6. die nach Gesetz oder Satzung geforderten Beiträge
und Gebühren bezahlt haben, sofern sie nicht erklä-
ren, dass sie ihre Mitgliedschaftsrechte gemäß Abs.
4 Satz 2 an einer anderen Berliner Hochschule aus-
üben und dort die Beiträge entrichtet haben. Im
Übrigen dürfen keine gesetzlichen Versagungs-
gründe vorliegen.

(4) Die Immatrikulation erfolgt in der Regel nur für einen
Studiengang oder für ein Ergänzungs-, Zusatz-, Aufbau-
oder weiterbildendes Studium. Im Falle eines Magister-
studiums erfolgt die Immatrikulation für zwei oder drei
Teilstudiengänge; der Student oder die Studentin kann in
diesem Fall für verschiedene Teilstudiengänge an ver-
schiedenen Berliner und Brandenburger Hochschulen
immatrikuliert sein (Mehrfachimmatrikulation).

(5) Wird die Immatrikulation für einen weiteren Studiengang
mit einem weiteren Abschlussziel (Doppelstudium) oder
einen weiteren Teilstudiengang beantragt, ist dies in
Bezug auf angestrebtes Studienziel, Studierbarkeit im
Rahmen geltender Ordnungen und Notwendigkeit der
Immatrikulation zu begründen. Die Immatrikulation für
mehr als einen zulassungsbeschränkten Studiengang oder
mehr als drei zulassungsbeschränkte Teilstudiengänge im
Falle des Magisterstudiums ist nur dann möglich, wenn
dies im Hinblick auf das Studienziel sinnvoll ist und

andere Studienbewerber oder Studienbewerberinnen
dadurch nicht vom Erststudium ausgeschlossen werden.
Die Immatrikulation für mehr als einen Bachelorstudien-
gang ist nicht möglich. Die Sätze 1  bis 3 gelten auch für
den Fall, dass Studienbewerber oder Studienbewerberin-
nen für einen anderen Studiengang oder andere Teilstu-
diengänge an einer anderen Hochschule im  Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes immatrikuliert sind.

(6) Sofern eine Immatrikulation für mehrere Teilstudien-
gänge und  Studiengänge besteht, muss der Student oder
die Studentin erklären, welchem Fachbereich oder
Zentralinstitut er oder sie zugeordnet sein will. Im Übri-
gen gelten Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 entsprechend.

(7) Studienbewerber und Studienbewerberinnen können
gemäß §§ 4, 5, 6 und 8 dieser Ordnung befristet oder vor-
läufig oder gemäß § 7 als Teilzeitstudenten und Teilzeit-
studentinnen immatrikuliert werden.

§ 4 
Verfahren der Zulassung und Immatrikulation

(1) Besteht für einen Studiengang oder Teilstudiengang eine
Zulassungsbeschränkung durch Festlegung einer
Zulassungszahl für Studienanfänger und  -anfängerinnen
und ist die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplät-
zen (ZVS) zuständig, so ist der Antrag auf Zulassung zum
Studium an der Freien Universität Berlin an die ZVS zu
richten. Ist die Freie Universität Berlin für die Vergabe
von Studienplätzen zuständig, so ist der Antrag auf
Zulassung in der festgelegten Form und Frist an den
Bereich Bewerbung und Zulassung der Zentralen
Universitätsverwaltung der Freien Universität Berlin zu
richten.

(2) Die Immatrikulation ist in der festgelegten Form bei der
Studierendenverwaltung der Freien Universität Berlin zu
beantragen.

(3) Die für die Zulassung und Immatrikulation erforderlichen
Nachweise und Erklärungen sind dem jeweiligen Antrag
beizufügen. Ein Studienbewerber oder eine Studien-
bewerberin kann befristet für höchstens sechs Monate im-
matrikuliert werden, wenn er oder sie zwar die Voraus-
setzungen für die Immatrikulation erfüllt, dies aber aus
Gründen, die nicht von ihm oder ihr zu vertreten sind,
nicht rechtzeitig nachweisen kann. Erscheint eine Angabe
zweifelhaft und kann ein Nachweis nicht in der festgeleg-
ten Form erbracht werden oder bestehen Zweifel an der
Richtigkeit oder Echtheit vorgelegter Urkunden, kann die
Vorlage des Nachweises in geeigneter Form verlangt wer-
den.

(4) Die Immatrikulation erfolgt für das erste Fachsemester, es
sei denn, es kommt aufgrund einer Entscheidung gemäß §
9 oder einer Einstufungsprüfung gemäß § 30 Abs. 4
BerlHG zu einer Immatrikulation für ein höheres Fach-
semester. Im Geltungsbereich des Grundgesetzes ver-
brachte Hochschulsemester werden angerechnet. 
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(5) Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung oder
Absendung einer Immatrikulationsbescheinigung vollzo-
gen.

§ 4a 
Zulassung, Immatrikulation und Registrierung in

Bachelorstudiengängen 

(1) In Bachelorstudiengängen, die sich aus einem Kernfach
und ergänzenden Modulangeboten zusammensetzen, wer-
den Studienbewerber und Studienbewerberinnen zum
Kernfach zugelassen. Der Zulassung zum Kernfach folgt
die Registrierung  für Modulangebote, die 30 oder 60
Leistungspunkte umfassen. Die Vergabe von Plätzen in
den Modulangeboten richtet sich nach dem Studien-
wunsch der Bewerber und Bewerberinnen, nach den in
den studiengangsspezifischen Studienordnungen geregel-
ten besonderen Zugangsvoraussetzungen und, soweit die
Zahl der Bewerbungen für ein Modulangebot die Zahl der
darin angebotenen Plätze überschreitet, nach dem Grad
der Qualifikation der Hochschulzugangsberechtigung;
der Grad der Qualifikation der Hochschulzugangs-
berechtigung bestimmt sich nach § 14 Abs. 1 Satz 1 und
2 in Verbindung mit Anlage 1 der Verordnung zur
Regelung der Studienplatzvergabe in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen durch die Hochschulen des
Landes Berlin (GVBl. 2001 S. 54). Bei gleichem Grad der
Qualifikation entscheidet das Los. Studierende, die für ein
Doppelstudium gemäß § 3 Abs. 5 zugelassen sind, werden
nachrangig berücksichtigt. 

(2) Erfüllen Studienbewerber oder Studienbewerberinnen die
Zugangsvoraussetzungen für das Kernfach eines modula-
risierten Studiengangs bis auf bestimmte sprachliche oder
sonstige Qualifikationen, die im Rahmen eines von der
Freien Universität Berlin angebotenen Vorstudienkurses
vermittelt werden, so können sie zum Vorstudienkurs
zugelassen und befristet immatrikuliert werden, um die
Qualifikation zu erwerben. Zulassung und Immatriku-
lation werden unwirksam, wenn die geforderte Quali-
fikation bis zum Ablauf der Regeldauer des Vorstudien-
kurses nicht nachgewiesen ist. Der Erwerb der Qualifika-
tion innerhalb der Regeldauer des Vorstudienkurses ver-
schafft einen Anspruch auf Zulassung zum Kernfach.
Semester im Vorstudienkurs werden nicht als Fachse-
mester gezählt. 

(3) Die Freie Universität Berlin kann Kontingente für Plätze
in Modulangeboten mit anderen Hochschulen vereinba-
ren. Diese werden vorab von der Zahl der für Studierende
im Kernfach angebotenen Plätze abgezogen.

(4) Die Zulassung zum Kernfach setzt die Wahl von an der
Freien Universität Berlin angebotenen Modulangeboten
gemäß Abs. 1 voraus, es sei denn, es werden Modulange-
bote anderer Hochschulen gewählt, für die Kontingent-
vereinbarungen der anderen Hochschulen mit der Freien
Universität Berlin bestehen.

(5) Die Registrierung ist bei der Immatrikulation in der fest-
gelegten Form und Frist bei dem Bereich Bewerbung und
Zulassung der Zentralen Universitätsverwaltung der
Freien Universität Berlin zu beantragen. Dies gilt auch für
Modulangebote anderer Hochschulen, soweit sie das
Kernfach eines von der Freien Universität Berlin angebo-
tenen Studienganges ergänzen sollen und an der Freien
Universität Berlin nicht angeboten werden.

(6) Studierende, die an einer anderen Hochschule immatriku-
liert sind, werden durch die Registrierung für ein
Modulangebot nicht Mitglieder der Freien Universität
Berlin. Mit der Registrierung erwerben die Studierenden
ein Nutzungsrecht an den Einrichtungen der Freien
Universität Berlin nach den dafür geltenden Vorschriften.

(7) Für andere modularisierte Studiengänge gelten die
Regelungen der §§ 3 und 4.

(8) Das Nähere regeln Richtlinien.

§ 5
Zulassung und Immatrikulation ausländischer und 

staatenloser Studienbewerber und Studienbewerberinnen

(1) Ausländische und staatenlose Studienbewerber und
Studienbewerberinnen, die eine im Land Berlin anerkann-
te Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, werden
gemäß § 3 und § 4 auf Antrag zugelassen und immatriku-
liert, wenn sie zusätzlich die Prüfung zum Nachweis deut-
scher Sprachkenntnisse gemäß der einschlägigen
Ordnung der Freien Universität Berlin bestanden haben
oder das Bestehen einer gleichwertigen Prüfung nachwei-
sen oder von dieser Nachweispflicht befreit sind.
Studienbewerber und Studienbewerberinnen aus anderen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Studien-
bewerber und Studienbewerberinnen, die die Hochschul-
zugangsberechtigung nach deutschen staatlichen
Vorschriften nachweisen (sogenannte Bildungsinländer
/innen) sind im Verfahren der Zulassung deutschen Stu-
dienbewerbern und Studienbewerberinnen gleichgestellt.

(2) Ausländische und staatenlose Studienbewerber und
Studienbewerberinnen ohne eine im Land Berlin aner-
kannte Hochschulzugangsberechtigung können nach
Maßgabe der für das Studienkolleg der Freien Universität
Berlin geltenden Regelungen zugelassen und befristet
immatrikuliert werden, um sich durch den Besuch des
Studienkollegs auf die Feststellungsprüfung gemäß
Schulgesetz vorzubereiten. Die Befristung beträgt in der
Regel zwei Semester, bei zusätzlichem Besuch eines
Deutsch-Vorkurses drei Semester, insgesamt  höchstens
fünf Semester. Die  Immatrikulation ist auf die Teil-
nahme am Studienkolleg beschränkt. Ein Anspruch auf
spätere Zulassung zu einem bestimmten Studiengang
besteht nicht.

(3) Ausländische und staatenlose Studienbewerber und
Studienbewerberinnen mit einer im Land Berlin aner-
kannten Studienberechtigung können nach Maßgabe des
Prüfungsergebnisses gemäß Abs. 1 zum Vorstudien-
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sprachkurs zugelassen und befristet immatrikuliert wer-
den, um sich erneut auf die Prüfung zum Nachweis deut-
scher Sprachkenntnisse vorzubereiten. Die Immatrikula-
tion ist für die Teilnahme an dem Kurs auf ein Semester,
höchstens zwei Semester beschränkt. Ein Anspruch auf
spätere Zulassung zu einem bestimmten Studiengang
besteht nicht.

(4) Ausländische und staatenlose Studienbewerber und
Studienbewerberinnen mit einer im Land Berlin aner-
kannten Hochschulzugangsberechtigung können nach
Maßgabe des Prüfungsergebnisses gemäß Abs. 1 für
einen Studiengang zugelassen und befristet immatriku-
liert werden mit der Auflage, an bestimmten studienbe-
gleitenden Sprachkursen teilzunehmen. Die Befristung
beträgt in der Regel zwei Semester, höchstens vier
Semester. Sie wird mit dem Bestehen der Prüfung zum
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse aufgehoben.

(5) Ausländische und staatenlose Studienbewerber und
Studienbewerberinnen, die an einem fremdsprachigen
Studiengang, einem Aufbaustudium mit Abschlussziel
Promotion oder an einem Zusatz- oder Ergänzungs- oder
Weiterbildungsstudium teilnehmen wollen und die in den
jeweiligen Ordnungen festgelegten Zugangsvorausset-
zungen erfüllen, können nach Maßgabe dieser Ordnungen
vom Nachweis deutscher Sprachkenntnisse befreit wer-
den. Die  Immatrikulation kann befristet erfolgen, wenn
eine Zulassung unter Vorbehalt ausgesprochen worden ist.

(6) Studenten und Studentinnen ausländischer Hochschulen,
die im Rahmen einer Hochschulvereinbarung an der
Freien Universität Berlin zugelassen sind, werden auf der
Grundlage dieser Vereinbarung für bis zu vier Semester in
einem Studiengang befristet immatrikuliert. Hochschul-
prüfungen können in dieser Zeit nur nach Maßgabe der
Vereinbarung abgelegt werden. Nach Ablauf der befriste-
ten Immatrikulation gelten für die weitere Immatrikula-
tion die Voraussetzungen gemäß Abs. 1.

(7) Ausländische und staatenlose Studienbewerber und
Studienbewerberinnen, die die in einer Satzung der Freien
Universität Berlin festgelegten Zugangsvoraussetzungen
zu einem auslandsorientierten Studiengang erfüllen und
für diesen zugelassen worden sind, können  befristet für
diesen Studiengang immatrikuliert werden. Die
Immatrikulation erfolgt mit der Maßgabe, die erfolgrei-
che Teilnahme an den in diesem Studiengang vorge-
schriebenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen bis zu
einer Frist nachzuweisen. Die Befristung beträgt höch-
stens 6 Semester. Sie wird mit erfolgreichem Abschluss
des ersten Studienabschnitts aufgehoben und wenn außer-
dem ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachgewie-
sen sind.

§ 6
Vorläufige Immatrikulation

(1) Studienbewerber und Studienbewerberinnen mit fachge-
bundener Studienberechtigung nach § 11 BerlHG werden
gemäß der entsprechenden Ordnung des Akademischen

Senats zugelassen und vorläufig für einen Studiengang
immatrikuliert. 

(2) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die auf-
grund gerichtlicher Anordnung zu einem Studiengang
vorläufig zuzulassen sind, werden bis zum Abschluss des
Gerichtsverfahrens vorläufig immatrikuliert.

§ 7
Teilzeitstudium

(1) Sofern in der Studienordnung für einen Studiengang, ins-
besondere für ein Weiterbildendes Studium ausschließlich
die Form des Teilzeitstudiums neben einer beruflichen
Tätigkeit oder neben einer gleichartigen zeitlichen
Belastung vorgesehen ist, werden Studienbewerber und
Studienbewerberinnen als Teilzeitstudenten und Teilzeit-
studentinnen immatrikuliert.

(2) Sofern in der Studienordnung für einen Studiengang die
Form des Teilzeitstudiums wahlweise vorgesehen ist,
werden Studienbewerber und Studienbewerberinnen auf
Antrag als Teilzeitstudenten und Teilzeitstudentinnen
immatrikuliert, wenn

1. sie bei der Immatrikulation oder jeweils bei der
Rückmeldung erklärt haben, dass sie im folgenden
Semester wegen einer gleichzeitig ausgeübten be-
ruflichen Tätigkeit oder einer  gleichartigen zeit-
lichen Belastung nicht mehr als die Hälfte des nach
der Studienordnung für  das Vollzeitstudium vorge-
sehenen Studienumfangs aufwenden können und
das vorhandene Lehr- und Betreuungsangebot als
Teilzeitstudenten oder Teilzeitstudentinnen in An-
spruch nehmen wollen und

2. für den gewählten Studiengang oder die gewählten
Teilstudiengänge in den jeweiligen Fachsemestern
keine Zulassungsbeschränkungen bestehen oder die
Zulassungsordnung ausdrücklich die Form des
Teilzeitstudiums zulässt. Im letzteren Fall gilt die
Erklärung unwiderruflich auch für die folgenden
Fachsemester, für die Zulassungsbeschränkungen
bestehen und sofern andere Studienbewerber und
Studienbewerberinnen dafür abgewiesen werden.
Der Anspruch auf Bereitstellung eines besonderen
Studien- und Betreuungsangebots durch den jewei-
ligen Fachbereich oder das jeweilige Zentralinstitut
ist auf das in der  Studienordnung für das Teilzeit-
studium beschriebene Maß beschränkt.

(3) Sofern in Studienordnungen für Studiengänge oder
Teilstudiengänge die Form des Teilzeitstudiums weder
geregelt noch ausgeschlossen ist, können Studienbewer-
ber und  Studienbewerberinnen auf Antrag als Teilzeit-
studenten und Teilzeitstudentinnen immatrikuliert wer-
den, wenn
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1. sie bei der Immatrikulation oder jeweils bei der
Rückmeldung die Erklärung gemäß Abs. 2 Nr. 1
abgegeben haben und

2. für den gewählten Studiengang oder die gewählten
Teilstudiengänge in den jeweiligen Fachsemestern
keine Zulassungsbeschränkungen bestehen.

Ein Anspruch auf Bereitstellung eines besonderen Studi- 
en- und Betreuungsangebots durch die zuständigen Fach-
bereiche oder Zentralinstitute besteht nicht.

(4) Die Form des Teilzeitstudiums kann von einem Studenten
und einer Studentin nur gleichzeitig für alle gewählten
Teilstudiengänge gemäß Abs. 2 und Abs. 3 gewählt wer-
den.

(5) Semester im Teilzeitstudium werden als halbe Fach-
semester und als ganze Hochschulsemester gezählt.

§ 8
Aufbaustudium

Für ein Aufbaustudium mit Abschlussziel Promotion kann
immatrikuliert werden, wer zusätzlich zu den Regelungen
gemäß §§ 3 bis 5 den erfolgreichen Abschluss eines
Hochschulstudiums nachweist und

1. zur Promotion gemäß der einschlägigen Promotionsordnung
zugelassen ist oder 

2. zu einem von der Freien Universität Berlin eingerichteten
Aufbaustudium oder Graduiertenkolleg zugelassen ist. 

Kann die Zulassung zur Promotion noch nicht nachgewiesen
werden, ist eine befristete Immatrikulation für bis zu zwei
Semester möglich. Die Immatrikulation kann versagt werden,
wenn die Notwendigkeit der weiteren Immatrikulation offen-
sichtlich nicht vorliegt.

§ 9
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und

Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in einem Studiengang oder Teilstudiengang werden ohne
Gleichwertigkeitsprüfung beim Wechsel an die Freie
Universität Berlin angerechnet, wenn sie an einer Uni-
versität oder gleichgestellten Hochschule in der
Bundesrepublik Deutschland erbracht worden sind, die
den entsprechenden Studiengang oder Teilstudiengang
nach derselben Rahmenordnung gestaltet hat wie die
Freie Universität Berlin. Das gilt auch für
Diplomvorprüfungen sowie für die Zwischenprüfungen
in Studiengängen mit Abschluss Magisterprüfung oder
Staatsprüfung.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in Studiengängen oder Teilstudiengängen, die nicht unter
Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit Gleichwer-
tigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt,
Umfang und Anforderungen dem Studium an der Freien
Universität Berlin im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt-
betrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusmini-
sterkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebillig-
ten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im
Rahmen von Hochschulpartnerschaften, insbesondere im
Rahmen des European Credit Transfer System, zu beach-
ten.

(3) Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in einem
Teilstudiengang im Falle der Mehrfachimmatrikulation an
einer anderen Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in Berlin oder im Land Brandenburg erbracht wor-
den sind, werden ohne  Gleichwertigkeitsprüfung auf den
Abschluss an der Freien Universität Berlin angerechnet.
Die an der anderen Hochschule erbrachten Prüfungs-
leistungen werden im Abschlusszeugnis kenntlich ge-
macht.

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden ange-
rechnet.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet,
sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar
sind - zu übernehmen und in die Berechnung der
Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Noten-
systemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen.
Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist
zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen erfolgt von Amts wegen durch den
zuständigen Prüfungsausschuss. Die Studierenden haben
die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen.

§ 10
Ankündigung von Lehrveranstaltungen

Alle Lehrveranstaltungen sind universitätsöffentlich anzukün-
digen; dies geschieht grundsätzlich im Namens- und
Vorlesungsverzeichnis der Freien Universität Berlin. Zusätzlich
sollen Fachbereiche und Zentralinstitute kommentierte
Verzeichnisse zu ihrem Lehr- und Studienangebot herausgeben.
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§ 11 
Nachweise über Teilnahme an Lehrveranstaltungen sowie

zu Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studenten und Studentinnen erhalten für jedes Semester
eine Studienbuchseite von der Universität. 

(2) In die Studienbuchseite sind die im jeweiligen Semester
besuchten Lehrveranstaltungen einzutragen (Belegen).

(3) Der oder die für eine Lehrveranstaltung Verantwortliche
bestätigt auf Wunsch die Teilnahme an einer Lehrveran-
staltung durch ein Testat auf der Studienbuchseite oder
durch eine Bescheinigung. Voraussetzungen für ein Testat
oder eine Bescheinigung sind spätestens zu Beginn der
ersten Lehrveranstaltung bekannt zu geben. Ein Testat-
zwang besteht nicht. Abs. 4 bleibt unberührt.

(4) Bescheinigungen über Studien- und Prüfungsleistungen
werden gemäß den jeweiligen  Studien- und Prüfungs-
ordnungen sowie gemäß den Beschlüssen des Fach-
bereichs oder Zentralinstituts erteilt. Die Voraussetzungen
dafür müssen zu Beginn des Semesters,  spätestens jedoch
zu Beginn der Lehrveranstaltungen in geeigneter Form
bekannt gegeben sein.

(5) In modularisierten Studiengängen erhalten die Studieren-
den auf Wunsch Nachweise über die in einem Modul
erbrachten Leistungen. Diese Nachweise enthalten die in
§ 13 Abs. 5 der Satzung für Allgemeine Prüfungsangele-
genheiten (SfAP) vorgesehenen Angaben. 

§ 12 
Beschränkung des Zugangs zu Lehrveranstaltungen

(1) Der Zugang zu bestimmten Lehrveranstaltungen kann
durch Beschluss des Fachbereichsrates oder Zentralinsti-
tutsrates beschränkt werden

1. auf Studenten und Studentinnen, die die nach der
Studienordnung oder Prüfungsordnung oder einer
speziellen Regelung für diese Lehrveranstaltung
geforderte Qualifikation nachweisen oder

2. wenn die inhaltliche Eigenart der Lehrveranstaltung
oder deren ordnungsgemäße Durchführung es erfor-
derlich macht.

Die Bedingungen des Zugangs sind im Voraus bekannt zu 
geben. Die Verteilung der Plätze erfolgt durch den Leiter
oder die Leiterin der Lehrveranstaltung. Im Konfliktfall 
entscheidet der Fachbereichsrat oder der Institutsrat des
Zentralinstituts.

(2) Beim Zugang zu Lehrveranstaltungen mit nach Abs. 1 Nr.
2 beschränkter Platzzahl werden für den Fall, dass mehr
Anmeldungen als Plätze vorhanden sind und keine
Parallelveranstaltungen angeboten werden können,

Anmeldungen nach Ranggruppen in folgender Reihen-
berücksichtigt:

1. Anmeldungen von Studenten und Studentinnen im
jeweiligen Fachsemester, für das die Lehrveranstal-
tung nach Studienordnung als Pflichtveranstaltung
angeboten wird und die diese noch nicht regelmäßig
besucht und erfolgreich abgeschlossen haben. Ihnen
gleichgestellt sind Anmeldungen von Studenten und
Studentinnen, die die Voraussetzungen nach Satz 1
im vorherigen Semester erfüllt haben und trotz ord-
nungsgemäßer Anmeldung keinen Platz erhalten
konnten oder wegen Zuteilung einer zeitgleich statt-
findenden Pflichtveranstaltung in einem zugleich
studierten Teilstudiengang nicht angenommen
haben. Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend für
studienabschnittsbezogene Lehrveranstaltungen.
Halbe Fachsemester gemäß § 7 Abs. 5 werden auf
den nächsten ganzen Wert aufgerundet;

2. Anmeldungen von Studenten und Studentinnen aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen
gemäß Nr. 1 um ein Semester abweichen oder we-
gen Krankheit - ohne beurlaubt zu sein - die
Lehrveranstaltung im vorherigen Semester nicht
regelmäßig besuchen oder nicht erfolgreich
abschließen konnten;

3. Anmeldungen von Studenten und Studentinnen aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen
gemäß Nr. 1 um zwei oder mehr Semester abwei-
chen;

4. Anmeldungen von Studenten oder Studentinnen im
jeweiligen Fachsemester oder Studienabschnitt, für
das bzw. den die Lehrveranstaltung nach der
Studienordnung als Wahlpflichtveranstaltung ange-
boten wird, sofern sie die Voraussetzungen gemäß
Nr. 1 erfüllen; 

5. Anmeldungen von Studenten und Studentinnen aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen
gemäß Nr. 4 abweichen; 

6. Anmeldungen von Studenten und Studentinnen, die
die Lehrveranstaltung als Wahlveranstaltung im
Rahmen ihres Studienganges besuchen wollen;

7. weitere Anmeldungen von Studenten und Studentin-
nen.

Sofern auf der Grundlage der Studienordnung keine
Zuordnung der Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltung zu
bestimmten Fachsemestern besteht, kann der Fachbereich
von Nr. 1 bis 5 abweichende Ranggruppen bilden. Dabei
ist zu gewährleisten, dass auf Grund von entsprechenden
Studienverlaufsplänen des Fachbereichs die Studierenden
ihren Studienabschluss in der Regelstudienzeit erreichen
können. Können nicht alle Anmeldungen einer Rang-
gruppe berücksichtigt werden, entscheidet der Zeitpunkt
der Anmeldung oder das Los. Das Verfahren ist rechtzei-
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tig vorher bekannt zu geben. Der Anspruch auf Teilnahme
an Pflichtveranstaltungen kann bis zu dem Zeitpunkt gel-
tend gemacht werden, bis zu dem noch der Erwerb des
Leistungsnachweises in der Lehrveranstaltung möglich
ist. Der Zugang zu der Pflichtlehrveranstaltung nach
Ranggruppen 4 bis 7 steht solange unter dem Vorbehalt
des Widerrufs.

(3) Können nicht alle Studenten und Studentinnen der
Ranggruppe 1 bis 3 in einem Semester für die
Lehrveranstaltung gemäß Abs. 2 berücksichtigt werden,
hat der Fachbereichsrat oder das Zentralinstitut im
Rahmen der personellen und sachlichen Möglichkeiten
für das nächste Semester eine ausreichend höhere
Platzzahl festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn eine
Teilnehmerzahl zu erwarten ist, die eine Berücksichti-
gung der Studierenden der Ranggruppen 1 bis 3 erlaubt.

(4) Der nochmalige Zugang zu einer Lehrveranstaltung ist
durch den Leiter oder die Leiterin zu versagen, wenn der
Erwerb des Leistungsnachweises auch ohne erneute
Teilnahme an der Lehrveranstaltung möglich ist. Hierzu
sind bis zu drei Wiederholungen der Leistungskontrollen
zu ermöglichen. Zwischen den einzelnen Leistungskon-
trollen muss ein für die Aufarbeitung des Stoffes der
Lehrveranstaltung angemessener Zeitraum bestehen. Ist
der Leistungsnachweis auch dann noch nicht erbracht, ist
eine einmalige Wiederholung der Lehrveranstaltung und
zusätzlich eine einmalige Wiederholung der Leistungs-
kontrollen zu gestatten. Über besonders begründete Aus-
nahmen entscheidet der Dekan oder die Dekanin des
Fachbereichs oder der oder die Vorsitzende des
Zentralinstitutsrates.

(5) Der Fachbereichsrat oder Zentralinstitutsrat kann ein zen-
trales Verfahren für den Zugang zu bestimmten
Lehrveranstaltungen in seinem Bereich einrichten. Das
Präsidium kann im Einvernehmen mit den beteiligten
Fachbereichen und Zentralinstituten ein zentrales Ver-
fahren zum Zugang für bestimmte Lehrveranstaltungen
für mehrere Bereiche einrichten.

(6) Die Regelungen in Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 5 gelten für
Lehrveranstaltungen in modularisierten Studiengängen
entsprechend, soweit aufgrund des Gesamtangebots an
Lehrveranstaltungen gewährleistet bleibt, dass das Modul
innerhalb der dafür vorgesehenen Dauer (höchstens zwei
Semester) erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Anmeldungen von Studierenden, welche die in den stu-
diengangsspezifischen Ordnungen geregelten Zugangs-
voraussetzungen für das jeweilige Modul erfüllen, und
die an der Lehrveranstaltung noch nicht regelmäßig und
aktiv gemäß § 13 Abs. 4 SfAP teilgenommen und sie noch
nicht erfolgreich abgeschlossen haben, werden vorrangig
berücksichtigt. Es entscheidet der Zeitpunkt der
Anmeldung oder das Los.

(7) Der Fachbereichsrat oder Zentralinstitutsrat kann für den
Zugang zu einer Lehrveranstaltung Quoten für
Studierende in modularisierten Studiengängen und für
Studierende anderer Studiengänge beschließen. Der

Zugang für die Studierenden in modularisierten
Studiengängen bestimmt sich nach Abs. 6, der Zugang für
Studierende anderer Studiengänge nach Abs. 1 bis 5.

§ 13 
Rückmeldung

(1) Wer sein Studium in dem gewählten Studiengang fortset-
zen und immatrikuliert bleiben will, muss dies der Freien
Universität Berlin in der festgesetzten Form und Frist mit-
teilen (Rückmeldeantrag).

(2) Die für die Rückmeldung zu verwendenden Formulare
sowie dazugehörige Hinweise werden den Studenten und
Studentinnen an ihre Semesteranschrift (Postanschrift)
spätestens sechs Wochen vor Ende der Vorlesungszeit
zugesandt. Wer die Unterlagen nicht erhalten hat, ist
dadurch von der Pflicht zur Rückmeldung gemäß Abs. 1
nicht entbunden. Der Rückmeldeantrag muss bis zum
Ende der Vorlesungszeit des vorangehenden Semesters
formgerecht gestellt sein. Die Rückmeldefrist kann vom
Präsidenten im Benehmen mit dem Akademischen Senat
und dem Allgemeinen Studentenausschuss für ein
bestimmtes Semester oder für bestimmte Studiengänge
abweichend festgelegt werden. Mit der Rückmeldung
kann die wahlrechtliche Zuordnung gemäß § 3 Abs. 2 und
Abs. 6 geändert werden.

(3) Die Rückmeldung wird vollzogen und die weitere
Immatrikulation für das folgende Semester wird beschei-
nigt, wenn

1. das Bestehen einer Krankenversicherung nach den
gesetzlichen Regelungen nachgewiesen wird;

2. die nach Gesetz oder Satzung fälligen Beiträge und
Gebühren bezahlt sind;

3. der gemäß Abs. 4 erforderliche Nachweis vorliegt.

Die Rückmeldung kann unter Vorbehalt vollzogen wer-
den, wenn die Nachweise gem. Nr. 1 und Nr. 3 aus
Gründen, die der Student oder die Studentin nicht zu ver-
treten hat, nicht rechtzeitig vorliegen.

(4) Nachweise des für einen Studiengang oder Teilstudien-
gang zuständigen Fachbereichs oder Zentralinstituts sind
in den folgenden Fällen erforderlich:

1. Sofern die Zwischenprüfung nicht erfolgreich abge-
legt ist, muss bei der Rückmeldung zum siebten und
neunten Fachsemester die Teilnahme an der
Prüfungsberatung durch Prüfungsberechtigte für
jeden Studiengang und jeden Teilstudiengang, für
den eine Immatrikulation besteht, nachgewiesen
werden. Sofern die für das Grundstudium festge-
setzte Regelstudienzeit mehr oder weniger als vier
Fachsemester beträgt, verändern sich die Fach-
semesterzahlen entsprechend.
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2. Sofern die Meldung zur Abschlussprüfung nicht
erfolgt ist, muss bei der Rückmeldung zu dem
Fachsemester, das um drei Fachsemester über der
für den Studiengang geltenden Regelstudienzeit
liegt, die Teilnahme an einer Prüfungsberatung
durch Prüfungsberechtigte nachgewiesen werden.
Soweit die Zwischenprüfung gemessen an dem Teil
der Regelstudienzeit für das Grundstudium verspä-
tet abgelegt worden ist, erhöhen sich die
Fachsemesterzahlen entsprechend.

3. Nach einem ersten Hochschulabschluss muss bei
der Rückmeldung zum dritten Fachsemester die
Teilnahme an einer Prüfungsberatung durch Prü-
fungsberechtigte für jeden Studiengang und jeden
Teilstudiengang, für den eine Immatrikulation
besteht, nachgewiesen werden. Bei der Prüfungs-
beratung sind die seit dem ersten Hochschul-
abschluss erbrachten Studien- und Prüfungsleistun-
gen sowie eine Begründung für die Notwendigkeit
der weiteren Immatrikulation vorzulegen.

(5) Weist eine Studentin oder ein Student in der Prüfungs-
beratung nach § 30 Abs. 2 BerlHG weder an der
Universität erbrachte Studienleistungen noch Prüfungen
aus den letzten beiden Semestern nach, werden ihr bzw.
ihm im Rahmen der Prüfungsberatung schriftlich
Auflagen erteilt. 

(6) Ist eine Studentin oder ein Student zwei Semester nach
der Teilnahme an einer Prüfungsberatung gem. § 30 Abs.
4 BerlHG noch nicht zur Abschlussprüfung zugelassen,
erfolgt eine Abschlussberatung durch einen Prüfungsbe-
rechtigten. Die Beratung dient dem Ziel, die Studentin
oder den Studenten in den Stand zu versetzen, das
Studium schnellstmöglich abzuschließen. In der Beratung
werden schriftliche Auflagen erteilt. 

(7) Die Auflagen gemäß Abs. 5 und Abs. 6 dienen dem Ziel,
die Studentin oder den Studenten in den Stand zu verset-
zen, das Studium des entsprechenden Studienabschnitts
schnellstmöglich abzuschließen. In den Auflagen ist fest-
zulegen, innerhalb welcher Frist welche Studienleistun-
gen und ggf. Prüfungen zu erbringen sind und zu wel-
chem Zeitpunkt die Überprüfung der  Auflagenerfüllung
erfolgt. Dabei sind die persönlichen Umstände des
Studenten bzw. der Studentin zu berücksichtigen. Dies
gilt auch für die Überprüfung der Erfüllung der Auflagen.
Werden die Auflagen nicht erfüllt, erfolgt die
Exmatrikulation gem. § 15 Satz 3 Nr. 1 BerlHG. Für die
Durchführung des Verfahrens einschließlich einer
Einspruchsregelung sind Richtlinien zu erlassen.

(8) Abs. 4 Nr. 1, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 sowie Abs. 5 gelten
nicht für Studiengänge, die keine Zwischenprüfung vor-
sehen. Abs. 4 Nr. 2 sowie Abs. 6 sind auf Studiengänge
mit studienbegleitenden Prüfungsleistungen entsprechend
anzuwenden, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
Meldung zur Abschlussprüfung die Meldung zur letzten
zum Bestehen der Gesamtprüfung erforderlichen Prü-
fungsleistung tritt.

§ 14 
Beurlaubung

(1) Wer das Studium im folgenden Semester unterbrechen
will oder an einem  ordnungsgemäßen Studium gehindert
ist, muss sich beurlauben lassen. Der Antrag auf
Beurlaubung kann frühestens zusammen mit der
Rückmeldung zum jeweiligen Semester gestellt werden.
Er soll spätestens sechs Wochen nach Beginn der
Vorlesungszeit unter  Angabe der Gründe gestellt sein.
Gründe für eine Beurlaubung sind im Besonderen:

1. Studienaufenthalt im Ausland,

2. Absolvierung eines Praktikums,

3. Krankheit,

4. Mutterschutz,

4 a. Betreuung eines Kindes bis zur Vollendung seines
dritten Lebensjahres,

5. Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger,

6. Wehr- und Ersatzdienst,

7. Vollzeiterwerbstätigkeit.

Zu diesen Gründen können Nachweise verlangt werden.
Dem Antrag auf Beurlaubung ist stattzugeben, sofern
nicht erhebliche Zweifel daran bestehen, dass die behaup-
teten Gründe vorliegen. Die Beurlaubung wird in der
Regel jeweils nur für ein Semester gewährt. Sie darf zwei
aufeinander folgende Semester nur in begründeten
Ausnahmefällen übersteigen.

(2) Für das erste Fachsemester wird eine Beurlaubung in der
Regel nicht gewährt. In zulassungsbeschränkten
Studiengängen mit jährlicher Immatrikulation gilt Satz 1
für das erste und zweite Fachsemester.

(3) Während der Beurlaubung besteht kein Rechtsanspruch
auf den Besuch von Lehrveranstaltungen; Leistungs-
nachweise und Leistungspunkte können nicht erlangt
werden. Die anderen Rechte bestehen fort. Ein
Urlaubssemester wird nicht als Fachsemester gezählt.

§ 15 
Wechsel des Studiengangs oder Teilstudiengangs

(1) Der Wechsel des Studiengangs oder eines Teilstudien-
gangs ist grundsätzlich für das jeweils folgende Semester
zu beantragen. Dabei sind die für den Studiengang oder
Teilstudiengang bestehenden Zugangsvoraussetzungen
nachzuweisen. Im Falle von Zulassungsbeschränkungen
ist der entsprechende Zulassungsbescheid vorzulegen.

(2) Mit dem Antrag ist eine Bescheinigung des für den neuen
Studiengang oder  Teilstudiengang zuständigen Prüfungs-
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ausschusses über angerechnete Studien- und Prüfungslei-
stungen vorzulegen. Auf eine solche Bescheinigung kann
verzichtet werden, wenn aus dem bisherigen Studium
offensichtlich keine Studien- oder Prüfungsleistungen
angerechnet werden können. § 4 Abs. 4 findet
Anwendung.

(3) Der Wechsel des Studiengangs oder Teilstudiengangs
wird bescheinigt.

§ 16 
Hochschulwechsel und Studienplatztausch

(1) Für Studenten und Studentinnen anderer Hochschulen im
Geltungsbereich des Grundgesetzes, die ihr bisheriges
Studium an der Freien Universität Berlin fortsetzen wol-
len, gelten die Bestimmungen der §§ 3 und 4. Mit
Ausnahme des Falles gemäß § 3 Abs. 4 Satz 3 ist zusätz-
lich eine Exmatrikulationsbescheinigung der zuletzt
besuchten Hochschule vorzulegen.

(2) Bestehen für einen Studiengang oder Teilstudiengang und
für bestimmte Fachsemester Zulassungsbeschränkungen,
kann ein Studienplatztausch mit einem Studenten oder
einer Studentin in einem gleichfalls zulassungsbe-
schränkten Studiengang einer anderen wissenschaftlichen
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes statt-
finden, wenn Studiengang oder Teilstudiengang und
Fachsemesterzahl bzw. Studienabschnitt und nachgewie-
sene Studienleistungen übereinstimmen und die beiden
Tauschpartner oder Tauschpartnerinnen nicht unter ein-
schränkenden Bestimmungen immatrikuliert sind. Die
Tauschgenehmigung wird nur unter der Voraussetzung
erteilt, dass sich Tauschpartner verpflichten, im
Zusammenhang mit dem Tauschvorgang gewährte geld-
werte Leistungen zu erstatten oder auf entsprechende
Leistungen für die Zukunft zu verzichten. Nach der
Tauschgenehmigung ersetzen die Verzichtserklärung auf
den Studienplatz durch den zugelassenen Bewerber oder
die zugelassene Bewerberin und der Antrag auf
Exmatrikulation des Tauschpartners oder der Tauschpart-
nerin die Zulassungsentscheidung an der Freien
Universität Berlin. Die übrigen Immatrikulationsvoraus-
setzungen gemäß Abs. 1 bleiben unberührt. Der Präsident
oder die Präsidentin der Freien Universität Berlin kann in
Richtlinien Ausnahmen für Fälle außergewöhnlicher sozi-
aler Härte zulassen.

§ 17 
Exmatrikulation

(1) Die Mitgliedschaft eines Studenten oder einer Studentin
an der Freien Universität Berlin endet mit der Exmatri-
kulation. Ausgestellte Ausweise und Bescheinigungen für
dieses Semester sind zurückzugeben. Die Exmatrikula-
tion wird bescheinigt.

(2) Die Exmatrikulation erfolgt auf schriftlichen Antrag des
Studenten oder der Studentin in der Regel zum Abschluss

des laufenden Semesters. Soll die beantragte Exmatri-
kulation sofort wirksam werden, ist dies zu begründen.
Eine rückwirkende Exmatrikulation kann auf Antrag zum
Abschluss des Semesters erfolgen, zu dem die letzte
Rückmeldung vollzogen worden ist.

(3) Die Exmatrikulation erfolgt ohne das Vorliegen eines
Antrags 

1. mit Ablauf der Frist, wenn die Immatrikulation
befristet oder vorläufig war und die Voraussetzun-
gen für die weitere Immatrikulation nicht erfüllt
sind;

2. wenn Studenten und Studentinnen ihr Studium in
einem zulassungsbeschränkten Studiengang oder
Teilstudiengang trotz schriftlicher Aufforderung
und Androhung der Exmatrikulation nicht unver-
züglich aufgenommen haben;

3. wenn Studenten und Studentinnen zu Beginn des
Semesters trotz schriftlicher Mahnung und Andro-
hung der Exmatrikulation für den Fall der Nicht-
einhaltung der Rückmeldevoraussetzungen nicht
gemäß § 13 zurückgemeldet sind;

4. wenn Studenten und Studentinnen die
Abschlussprüfung bestanden haben oder die in dem
gewählten Studiengang vorgeschriebenen Lei-
stungsnachweise oder eine vorgeschriebene Prüfung
endgültig nicht bestanden haben. Die Exmatrikula-
tion wird zwei Monate nach Abschluss der Prüfung
wirksam. Maßgeblich für den Zeitpunkt ist das in
der Prüfungsurkunde genannte Datum. Wenn
Studenten und Studentinnen innerhalb dieser Frist
die weitere Immatrikulation mit Wechsel des
Studienganges oder Teilstudienganges gemäß § 15
mit Begründung oder für ein Aufbaustudium gemäß
§ 8 beantragen, wird eine Exmatrikulation erst im
Fall der Ablehnung dieses Antrages wirksam.

§ 18 
Nebenhörer und Nebenhörerinnen

(1) Studenten und Studentinnen anderer Hochschulen, die an
einzelnen Lehrveranstaltungen der Freien Universität
Berlin teilnehmen wollen, können auf Antrag und mit
Zustimmung des Leiters oder der Leiterin der jeweiligen
Lehrveranstaltung als Nebenhörer oder Nebenhörerin an
der Freien Universität Berlin registriert werden. Sie sind
nicht Mitglieder der Freien Universität Berlin.

(2) Der Antrag ist schriftlich in der dafür festgelegten Form
bis spätestens vier Wochen nach Vorlesungsbeginn bei der
Studierendenverwaltung zu stellen. Der Gesamtumfang
der besuchten Lehrveranstaltungen soll in der Regel sechs
Semesterwochenstunden nicht übersteigen.

(3) Nebenhörer und Nebenhörerinnen können an Lehrveran-
staltungen mit beschränkter Platzzahl gemäß § 12 nur teil-
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nehmen, soweit dadurch nicht Studierende der Freien
Universität Berlin ausgeschlossen werden.

(4) Nebenhörer und Nebenhörerinnen können Leistungs-
nachweise in Lehrveranstaltungen gem. Abs. 1 erwerben.
Ein Rechtsanspruch auf Ablegung von Prüfungen besteht
nicht.

(5) In Vereinbarungen mit den Herkunftshochschulen von
Nebenhörern und Nebenhörerinnen können von Abs.2 bis
4 abweichende Regelungen getroffen werden.

§ 19 
Gasthörer und Gasthörerinnen

(1) Personen, die, ohne an einer Hochschule immatrikuliert
zu sein, an einzelnen Lehrveranstaltungen der Freien
Universität Berlin teilnehmen wollen, können auf Antrag
und mit Zustimmung der für die gewünschten Lehrveran-
staltungen Verantwortlichen als Gasthörer und Gast-
hörerinnen an der Freien Universität Berlin registriert
werden. Sie sind nicht Mitglieder der Freien Universität
Berlin.

(2) Der Antrag ist schriftlich in der dafür festgelegten Form
mit der Zustimmung gemäß Abs. 1 bis spätestens vier
Wochen nach Vorlesungsbeginn bei der Studierendenver-
waltung zu stellen. Dabei ist die Zahlung der nach
Satzung festgelegten Gebühr nachzuweisen. Der Gesamt-
umfang der besuchten Lehrveranstaltungen soll in der
Regel sechs Semesterwochenstunden nicht übersteigen.
Die Regis-trierung als Gasthörer und Gasthörerin gilt für
das jeweilige Semester und wird bescheinigt.

(3) Gasthörer und Gasthörerinnen können an Lehrveranstal-
tungen mit beschränkter Teilnehmerzahl nur teilnehmen,
wenn dadurch Studenten und Studentinnen der Freien
Universität Berlin sowie Nebenhörer und Nebenhörerin-
nen der Freien Universität Berlin nicht von der Teilnahme
ausgeschlossen werden.

(4) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen wird Gasthörern
und Gasthörerinnen mit einem Hinweis auf deren Status
bescheinigt. Die Teilnahme an studienbegleitenden
Prüfungen und an Zwischen- und Abschlussprüfungen ist
nicht zulässig.

(5) Für bestimmte Gasthörerstudienprogramme können von
Abs. 1 Satz 1 sowie von den Absätzen 2 bis 4 abweichen-
de Regelungen getroffen werden.

§ 20 
Bekanntmachung von Fristen

Fristen, innerhalb derer Anträge auf Zulassung,Immatrikula-
tion, Rückmeldung, Studiengangwechsel und Exmatrikulation
zu stellen sind, sowie Vorlesungs- und Semesterzeiten werden
durch Anschlag, im entsprechenden Merkblatt und im Namens-
und Vorlesungsverzeichnis der Freien Universität Berlin
bekannt gemacht.

§ 21
Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft.

(2) Auf Studierende, die im Wintersemester 2003/2004 oder
im Sommersemester 2004 ein Magisterstudium begonnen
haben, findet § 3 Abs. 4 Satz 4 in der bislang geltenden
Fassung Anwendung.
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